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auf Ihre Fragen möchte ich Ihnen grundsätzlich antworten. 

 

Die Landeshauptstadt Erfurt hat ein vielfältiges kulturelles und 

soziokulturelles Leben. Die Stadt wächst und so kommen sich Plätze, die 

intensiv kulturell genutzt werden mit denen für Wohnraum immer näher. 

Mit der Entscheidungsvorlage 0484/13 hatte der Antragsteller bereits durch 

die Erarbeitung eines Platznutzungskonzeptes das Ziel verfolgt, mögliche 

Interessenskonflikte aufzuzeigen und Ausgleichsmöglichkeiten zwischen 

Veranstaltern und Anwohnern zu definieren unter Berücksichtigung der 

Lebensqualität von Anwohnern und Gewerbetreibenden. 

 

Mit einem Platznutzungskonzept oder ähnlicher Rahmenbedingungen, so 

auch eines Kulturschutzkonzeptes, ist dieses Ziel nicht erreichbar. Es würde 

eher zu einer Verschärfung der Antragsbedingungen führen, was in Bezug auf 

die Diskussion im Kulturausschuss vom 19.01.2017 (DS 2369/16) einstimmig 

nicht gewollt ist. Das kulturelle und soziokulturelle Leben ist zu vielfältig als 

dass man mit einer "Einheitsschutzregel" alle Veranstaltungen gleich 

beurteilen kann. Es ist immer auf die Besonderheiten und die 

Angemessenheit der Belastungen abzustellen. Eine individuelle Beurteilung 

lässt allen Beteiligten die Möglichkeit, im Rahmen der spezifischen 

Angemessenheitsprüfung, das kulturelle und soziokulturelle Leben weiter 

vielfältig zu unterstützen und dabei die Lastenverteilung zwischen den Orten 

und Plätzen mit entsprechenden Ausgleichsmöglichkeiten zu 

berücksichtigen. 

 

Für zentrale Orte bzw. Einrichtungen ist ein Kulturschutzgebiet nicht der 

richtige Ansatz, sondern bedarf eher einer konkreten Standortbestätigung als 

Kulturort, flankiert mit notwendigen Maßnahmen zum Lastenausgleich mit 

den Anwohnern und Gewerbetreibenden. 
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Sehr geehrter Herr Bärwolff, Erfurt,  
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Ein Verdrängen der Kulturorte aus dem Wohnumfeld bzw. deren Abgrenzung kann nicht die 

Lösung sein. Kulturorte sind Bestandteil des städtischen Lebens. 

 

Im Übrigen wird auf die o.g. Sitzung des Kulturausschusses verwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Andreas Bausewein 
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